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Gebührenrückerstattung der Mittagsbetreuung für die Monate April, Mai und Juni 
 
 

Liebe Eltern der Kinder in den städtischen Mittagsbetreuungen, 

 

wir hoffen, Sie sind wohlauf. 

 

Gerne möchten wir Ihnen Informationen zum Vorgehen bezüglich der Rückerstattung der 

Mittagsbetreuungsgebühren weitergeben: 

 

 Die Stadt Regensburg erstattet die gesamten Betreuungsgebühren der 

Mittagsbetreuung für die Monate April, Mai und Juni unter folgender 

Voraussetzung zurück: 

Die Gebühren werden nur zurück erstattet, wenn in den jeweiligen Monaten keinerlei 

Betreuungsleistung in Anspruch genommen wurde.  

Hierzu hat das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit einem 

Schreiben vom 20.05.2020 an die Träger der Mittagsbetreuung mitgeteilt, dass kein 

Anrecht auf eine Erstattung besteht, wenn die Betreuungsleistung auch nur für einen 

Tag im Monat in Anspruch genommen wurde.  

 

 



- 2 - 

 Die Gebühr der Mittagsbetreuung wurden im Mai und Juni bereits nicht mehr 

abgebucht. Soweit sie am Abbuchungsverfahren teilnehmen ist daher für die Monate 

Mai und Juni keine Erstattung notwendig. Die für den Monat April gezahlte Gebühr 

wird unter oben genannten Voraussetzungen im Laufe des Monats Juli 

zurückerstattet. 

 

 Eltern,  die die Gebühr für April, Mai und Juni überwiesen haben, erhalten unter oben 

genannten Voraussetzungen eine Rückerstattung der gezahlten Gebühr. Diese wird 

für die bezahlten Beiträge im Laufe des Monats Juli abgewickelt.  

 

 Soweit ihr Kind die Notbetreuung im Mai oder Juni auch nur für einen Tag in 

Anspruch genommen hat, wird die jeweilige Monatsgebühr zur Zahlung fällig. Noch 

offene Gebühren für die Monate Mai und Juni werden am 03.08.2020 abgebucht.  

 

Weiteres Vorgehen: 

 Für den Monat Juli wird die reguläre Mittagsbetreuungsgebühr zum 20.07.2020 für 

alle angemeldeten Kinder abgebucht.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Städtische Mittagsbetreuung 
 
Stadt Regensburg 
Referat für Bildung 
 


